
 

Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. 
Der Verwaltungsakt wurde ortsüblich in den Amts- und Gemeindeblättern der Flurbereini-

gungsgemeinde sowie den angrenzenden Gemeinden bekannt gemacht. 
 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum  67433 Neustadt a.d.W., 20.12.2016 
DLR Rheinpfalz Konrad-Adenauer-Str. 35  
Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde Telefon: 06321/671-0 
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
NGP Bienwald Ost - Minfeld/Freckenfeld 

Telefax: 06321/671-1250 

Aktenzeichen: 41261-HA2.3 Internet: www.dlr.rlp.de 

 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
NGP Bienwald Ost - Minfeld/Freckenfeld 

1. Änderungsbeschluss 

 
I. Anordnung 

1. Anordnung geringfügiger Änderungen des Flurberei nigungsgebietes 
(§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt g eändert durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794)) 

Hiermit wird das durch Beschluss vom 24.10.2016 festgestellte Gebiet des Flurbereini-
gungsverfahrens NGP Bienwald Ost - Minfeld/Freckenfeld, Landkreis Germersheim, wie 
folgt geändert: 

Zum Flurbereinigungsgebiet werden folgende Grundstücke zugezogen: 

Gemarkung Schaidt, Flurstücke Nrn.   
369/15, 369/22, 474/12, 974/1, 975/1, 1003/1, 1004/1, 1404, 1405, 1405/2, 1406, 1407, 
1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 
1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 
1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 
1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 
1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 
1478, 1491/1, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 
1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534/2, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 
1540, 1541, 1542, 1543 und 1544 
 
Gemarkung Bienwald, Flurstücke Nrn.   
133/2, 134/7, 134/9, 135/7, 136/3, 326/7, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 
470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 491 und 492 
 

2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes 

Das Flurbereinigungsgebiet wird nach Maßgabe der Änderungen unter Nr. 1 festgestellt. 

 

3. Teilnehmergemeinschaft 



Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet zugezogenen Grundstücke sowie die den 
Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten (Teilnehmer) sind Mitglieder der mit 
dem Flurbereinigungsbeschluss vom 29.11.2011 entstandenen 

“Teilnehmergemeinschaft der Vereinfachten Flurberei nigung NGP Bienwald Ost” 

 

4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzu ng 

Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der Bekanntgabe des Flurbe-
reinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes die folgenden 
Einschränkungen: 

4.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde nur Änderungen vorgenommen werden, wenn sie zum ordnungsgemäßen 
Wirtschaftsbetrieb gehören. Der von der Landwirtschaftsbehörde zu genehmi-
gende Umbruch von Grünlandflächen bedarf zusätzlich der schriftlichen Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde. Auch die Rodung von Rebland und Neuan-
pflanzung von Rebstöcken bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbe-
hörde. 

4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen 
dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, we-
sentlich verändert oder beseitigt werden. 

4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, Obstbäume, Reb-
stöcke und Beerensträucher dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle 
Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beein-
trächtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. 

4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung über-
steigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die Zustimmung 
darf nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden. 

 

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4) nach § 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 (BGBl. I 
S. 686), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 21.12.2015 (BGBl. I S. 2490), 
wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wir-
kung haben. 

 

III. Hinweise: 

1. Ordnungswidrigkeiten 

Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen vorgenommen oder 
Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie in Flurbereinigungsverfahren un-
berücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand nach 
§ 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der vereinfachten Flurbereinigung dien-
lich ist. 



Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenommen worden, so muss die 
Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 

Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen worden, so kann 
die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abge-
holzte und verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ord-
nungsgemäß in Bestand zu bringen hat. 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 sind Ordnungswidrigkei-
ten, die mit Geldbußen geahndet werden können. 

 

2. Betretungsrecht  

Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur Vorbereitung und zur 
Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen 
erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen. 

 

3. Anmeldung unbekannter Rechte 

Innerhalb von drei Monaten ab der Bekanntgabe dieses Beschlusses sind Rechte, die aus 
dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren 
berechtigen, bei der Flurbereinigungsbehörde, dem  

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz,  
Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt 

anzumelden. 

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungs-
behörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 

Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung ein-
getretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, demgegen-
über diese Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbeschlusses) 
zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

 

Begründung 

1. Sachverhalt: 

Die Bundesregierung fördert im Rahmen von Naturschutzgroßprojekten Vorhaben zur Er-
richtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaat-
lich repräsentativer Bedeutung. Ziel dieser Förderung ist es, Gebiete mit herausragender 
und repräsentativer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz dauerhaft zu sichern und 
nach Maßgabe naturschutzfachlicher Ziele zu entwickeln. 

Zur Sicherung der einzigartigen Naturschätze des Bienwaldes wurde das Naturschutz-
großprojekt (NGP) Bienwald beschlossen. Im Zeitraum von 2004 bis 2007 wurde dazu 
zunächst ein Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) aufgestellt. Seit Mitte 2009 liegt der 
Förderbescheid des Bundesamtes für Naturschutz über die Genehmigung und Finanzie-
rung der Maßnahmen des NGP vor, sodass die Umsetzung in der Zeit von 2010 bis 2018 
erfolgen kann. Träger des NGP Bienwald sind die Landkreise Germersheim und Südliche 



Weinstraße. Wesentliche Hauptziele in den Offenlandbereichen sind dabei die Auswei-
sung von Gewässerrandstreifen sowie die Erhöhung des Grünlandanteils. 

Das bisherige Flurbereinigungsgebiet mit rund 460 ha Verfahrensfläche erfährt durch die 
Änderungen eine geringfügige Vergrößerung von etwa 43 ha. 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft NGP Bienwald Ost hat den festgesetzten Än-
derungen des Flurbereinigungsgebiets in seiner Sitzung am 04.05.2016 zugestimmt. 

 

2. Gründe 

2.1 Formelle Gründe 

Dieser Änderungsbeschluss wird vom DLR Rheinpfalz als zuständige Flurbereinigungsbe-
hörde erlassen. 

Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 8 Abs. 1 FlurbG. 

Die formellen Voraussetzungen für die geringfügige Änderung eines vereinfachten 
Flurbereinigungsverfahrens sind mit der Anhörung des Vorstands der Teilnehmergemein-
schaft erfüllt. 

2.2 Materielle Gründe 

Die Zuziehung, der unter Nr. I.1 genannten Flurstücke, ist zur zweckmäßigen Abgrenzung 
des Verfahrensgebietes erforderlich. 

Zielsetzung des Verfahrens ist neben der Unterstützung der Umsetzung des Pflege- und 
Entwicklungsplans (PEPL) Bienwald, die Auflösung von Landnutzungskonflikten. 

Mit dem PEPL wurden Maßnahmen aus folgenden Bereichen geplant: 

• Ausweisung von Gewässerrandstreifen  

• Aktivierung des Grabensystems  

• Erhöhung des Grünlandanteils in Teilgebieten  

• Halboffene Weidelandschaften u.a. in den Waldrandbereichen 

 

Voraussetzung für die Durchführung der Maßnahmen ist der freiwillige Flächenerwerb 
durch das NGP. Die erwerbbaren Flächen sind i.d.R. nicht direkt für die Ziele des NGP 
verwendbar. Ein sinnvolles Flächenmanagement ist erforderlich. Zudem greifen die Maß-
nahmen massiv in die vorhandene Agrarstruktur ein, wie z.B. eine erhebliche Verkürzung 
der Bewirtschaftungsflächen infolge der Ausweisung von Gewässerrandstreifen.  

Dies kann nur durch eine durchgreifende Verbesserung der agrarstrukturellen Verhältnisse 
kompensiert werden. Die nachteiligen Folgen für die Landeskultur sollen insbesondere 
durch Arrondierung von Grundstücken beseitigt werden. Dies liegt im Interesse der Grund-
stückseigentümer. Damit ist die Privatnützigkeit des Verfahrens gegeben. 

Die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer wurden durch das DLR Rheinpfalz 
in einer erneuten Aufklärungsversammlung am 26.10.2015 eingehend über das vorgese-
hene Flurbereinigungsverfahren informiert.  



Insgesamt handelt es sich um geringfügige Änderungen des Flurbereinigungsgebietes. Die 
Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 FlurbG sind damit erfüllt. 

Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses liegt im überwiegenden Interesse der Betei-
ligten. Es liegt insbesondere in ihrem Interesse, dass die Weiterführung des vereinfachten 
Flurbereinigungsverfahrens nicht verzögert wird, damit die angestrebten betriebswirt-
schaftlichen Vorteile möglichst bald eintreten. Dem gegenüber könnte durch die aufschie-
bende Wirkung möglicher Rechtsbehelfe eine erhebliche Verfahrensverzögerung eintre-
ten, mit der Folge, dass die neuen Grundstücke erst ein oder zwei Jahre später als vorge-
sehen bewirtschaftet werden können. 

Die sofortige Vollziehung liegt auch im öffentlichen Interesse. Die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur und die damit investierten öffentlichen Mittel tragen ganz er-
heblich zur Erhaltung der Landwirtschaft und der Kulturlandschaft und damit zur Erhaltung 
eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors in der Landwirtschaft bei. Im Hinblick auf den ra-
schen Strukturwandel in der Landwirtschaft ist es erforderlich, dass die mit der 
vereinfachten Flurbereinigung angestrebten Ziele möglichst schnell verwirklicht werden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim  

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz,  
Konrad-Adenauer-Straße 35, 67433 Neustadt 

oder wahlweise bei der 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, 
- Obere Flurbereinigungsbehörde - 
Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier 

einzulegen. 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn 
der Widerspruch noch vor dem Ablauf der Frist bei einer der o.g. Behörden eingegangen 
ist. 

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das 
elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signa-
turgesetz zu versehen.  

Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei dem DLR sind beson-
dere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet auf der Seite 
www.dlr.rlp.de unter Elektronische Kommunikation ausgeführt sind. 

Bei der Erhebung des Widerspruchs durch elektronische Form bei der ADD sind beson-
dere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet auf der Seite 
www.add.rlp.de/Elektronische-Kommunikation/ ausgeführt sind. 

Im Auftrag 
       gez. 
Barbara Meierhöfer 


